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Aus Gerson's Verordnung für die Lehrer und Schüler
der Aathedralschule zu Paris.

1. Vor allem sei der Vorsteher des Hauses ein Mann von tadellosen Sitte»,
2. Man ermuntere die Knaben öfters zur Liebe Gottes und rufe ihnen

ins Gedächtnis zurück, wozu sie bestimmt seien.

3. Man ermähne die Knaben fleißig, sich vor der Sünde zu hüten.
4. Auch halte man die Knaben an, nicht bloß einmal im Jahre, sondern

4—6 mal, und zwar an den höheren Festen, das hl. Bußsakrament zu empfangen.
5. Was den Lehrer der Grammatik betrifft, so soll er, abwechselnd mit dem

Vorsteher, bei den Knaben gegenwärtig sein sowohl in als außer dem Hause.
6. Der Gesanglehrer soll die Knaben zu bestimmten Stunden Vorzugs»

weise im Choralgesang und im Kontrapunkt unterrichten, und sie einige
anständige Diskantus lehren, nicht ausgelassene und unzüchtige Kantilenen;
auch darf er sie damit nicht so stark belästigen, daß dadurch dem Fortschritt in
den grammatischen Studien Eintrag geschieht.

7. Bei jeder Mahlzeit lese stets einer der Knaben aus einem nützlichen
Buche vor, und die andern beobachten Stillschireigen, um so die Lehre zu
befolgen: .Rede wenig bei Tische."

8. Die Knaben sollen eine bestimmte Tagesordnung haben, und Spiele, die
sie zur Habsucht, zur Unehrbarkeit, zu unanständigem Geschrei, zu Zorn und
Haß verleiten, sollen den Knaben verboten sein.

9. Es sei verboten, d>ß einige Knaben für sich besondere Konventikel oder
Zusammenkünfte halten.
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